
Synopse
zum Entwurf einer Änderung NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976

(GBDO-Novelle 2002)

Neben dem Bürgerbegutachtungsverfahren wurden nachstehende Stellen zur Abgabe

einer Stellungnahme im Rahmen des Begutachtungsverfahrens eingeladen:

1. Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst

2. NÖ Landes-Landwirtschaftskammer

3. Wirtschaftskammer für NÖ

4. Kammer für Arbeiter und Angestellte für NÖ

5. Volksanwaltschaft

6. Österreichischen Gemeindebund

7. Österreichischen Städtebund, Landesgruppe NÖ

8. Verband NÖ Gemeindevertreter der ÖVP

9. Verband Sozialdemokratischer Gemeindevertreter in NÖ

10. Verband Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeindevertr

11. Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren

12. Landesverband leitender Gemeindebediensteten

13. Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der

14. Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst

15. Abteilung Personalangelegenheiten A

16. Abteilung Finanzen

17. NÖ Gleichbehandlungskommission

Ferner wurde der Entwurf über eine Änderung der

NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 dem NÖ Landtags

Volkspartei, dem Klub der Sozialdemokratischen Landtagsabg

Niederösterreichs und dem Klub der Freiheitlichen Landtagsab

Niederösterreichs zur Kenntnis übermittelt.
Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion

Eing.: 28.05.2002

zu Ltg.-977/G-2/6-2002
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Vom Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport, vom Österreichischen

Städtebund, Landesgruppe NÖ, vom Verband NÖ Gemeindevertreter der ÖVP vom

Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter in NÖ, von der

NÖ Gleichbehandlungsbeauftragten, von der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren

Niederösterreichs und von der Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst wurden

Stellungnahmen abgegeben.

Vom der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Landesgruppe NÖ bestehen zur

beabsichtigten Novelle keine Einwände.

Die Stellungnahmen des Österreichischen Städtebundes, Landesgruppe NÖ und des

Verbandes sozialdemokratischer Gemeindevertreter in NÖ sind ident.

Die Stellungnahmen sind im Folgenden zusammengefasst

Im Allgemeinen:

Stellungnahme der Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst:
Auf die Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über

einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der

Gebietskörperschaften, LGBl. 0814-0, darf hingewiesen werden.

Anmerkung

Gleichzeitig mit dem Begutachtungsverfahren wurde der Gesetzesentwurf

entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den

Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen

Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, LGBl. 0814, den maßgeblichen Stellen

zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zustellung übermittelt.
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Die Richtlinie 98/50/EG (Betriebsübergangsrichtlinie) zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der

Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen ist

mit der gegenständlichen Novelle noch nicht umgesetzt. Auf die Verpflichtung zur

Umsetzung darf noch hingewiesen werden.

Anmerkung

Da der Bund seiner Verpflichtung zur Umsetzung der Richtlinie hinsichtlich des

Übergangs von Gemeindebetrieben oder –betriebsteilen in auf einen privaten

Rechtsträger noch nicht nachgekommen ist und deswegen die Richtlinie für den

Gemeindebereich in keinem Bundesland umgesetzt wurde, wird vorerst eine

Umsetzung noch nicht vorgenommen. Zwischenzeitlich sollen im Einzelfall (z.B.

Krankenanstaltenverband Korneuburg-Stockerau) die erforderlichen Bestimmungen

im Rahmen der verfassungsrechtlichen Kompetenz im betreffenden Einzelgesetz

geregelt werden.

Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:
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Anmerkung

Die Änderungen werden vorgenommen.

Im Besonderen:

Zu § 4 Abs. 3 lit. b:
Stellungnahme der Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst:
Zur Änderungsanordnung 1 darf darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem

Verweis „oder gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften“ um eine

Verweisung zweiten Grades handelt. Eine solche Verweisung ist jedoch nur

zulässig, wenn der Regelungsbereich klar abgrenzbar ist. Ein Verweis auf

„gleichartige bundesgesetzliche Vorschriften“ stellt eine dynamische Verweisung

dar, die aus verfassungsrechtlicher Sicht problematisch erscheint.

Anmerkung:

Nachdem in der Praxis die Bestimmung nicht einfach sein wird, ob es sich bei

einem nach bundesgesetzlichen Vorschriften errichteten Rechtsträger um einen

Rechtsträger handelt, der nach gleichartigen bundesgesetzlichen Vorschriften

errichtet wurde und aufgrund der verfassungsrechtlichen Problematik, soll im

Gesetzesentwurf nur auf Rechtsträger nach gleichartigen landesgesetzlichen

Vorschriften verwiesen werden.

Zu § 4 Abs. 3 lit. g:
Stellungnahme des  Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:

Anmerkung:

Die Änderung wird vorgenommen.
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Zu § 4 Abs. 8:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:
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Anmerkung:

Die Änderung wird vorgenommen.
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Zu § 6 Abs. 1 lit. c Z. 1:
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren NÖ:

Anmerkung:

Das Zitat ist legistisch nicht korrekt zitiert: im § 6 Abs. 1 lit. c Z. 1 müsste der

Verweis auf die lit. a und b richtigerweise „nach lit. a und b“ lauten. Es hat sich

herausgestellt, dass dieses Zitat als Verweis auf die nachfolgende Z. 2 lit.a und b

und nicht als Verweis auf Abs. 1 lit. a und b verstanden wird. Das im

Gesetzesentwurf vorgesehene Zitat „nach Abs. 1 lit. a und b“ ist leichter

verständlich und soll daher beibehalten werden.

Zu §§ 58 Abs. 2, 65 Abs. 2 und 85b Abs. 5:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:

Anmerkung:

Die Änderung wird vorgenommen.

Zu §§ 79 Abs. 1:
Stellungnahme der Gleichbehandlungsbeauftragten für Niederösterreich:
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Anmerkung:

Mit der Bestimmung, dass § 72 Abs. 3 unberührt bleibt, soll lediglich klargestellt

werden, dass frühere Ehegatten, die einen Versorgungsgenuss nur im Ausmaß der

Unterhaltsleistung erhalten, von den Bestimmungen über den Anspruch auf

Ergänzungszulage ausgeschlossen sind. Für den Fall, dass der frühere Ehegatte

einen Versorgungsgenuss gemäß § 72 Abs. 4 unter sinngemäßer Heranziehung

der Bestimmungen über das Ausmaß der Versorgung des überlebenden Ehegatten

erhält, ist eine Anwendung der Bestimmungen des § 79 nicht ausgeschlossen. Im

Gesetzestext wird kein Abänderungsbedarf erblickt, jedoch soll im Motivenbericht

darauf bezug genommen werden.

Zu Anlage 1a, Dienstzweige Nr.68, 81 und 83:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren NÖ:

Anmerkung:

Die Zitierungen werden geändert. Die Bezeichnung Prosekturdienst soll entfallen.

Ein allfälliger Änderungsbedarf im Dienstzweigeverzeichnis sollen bei den nächsten

sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen besprochen werden.

Zu Anlage B, Punkt 18 und 19:
Stellungnahme des Verbandes NÖ Gemeindevertreter der ÖVP:
Zu Ziff. 18 und 19 wird jedoch angemerkt, dass als Letztfassung des MTF-SHG das

BGBl. I Nr. 30/2002 anzuführen ist. In der nächsten Novelle ist auch der

Dienstzweig des Sanitäters nach dem Sanitätergesetz vorzusehen.

Anmerkung:

Die Zitierungen werden geändert.
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Zu Anlage B, Punkt 19:
Stellungnahme des Österreichischen Städtebundes und
des Verbandes sozialdemokratischer Gemeindevertreter in NÖ:

Anmerkung:

Abs. 1 der 19. Übergangsbestimmungen wird im Gesetzesentwurf gestrichen;

gleichzeitig soll der Entfall der 17. Übergangsbestimmungen zur GBDO-Novelle

LGBl. 2400-30 erst mit Wirkung vom 1. Jänner 2003 erfolgen. Dadurch ist es nicht

erforderlich für das Jahr 2002 eine Regelung hinsichtlich der (zusätzlichen)

Erhöhung der Nebengebühren zu treffen.
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Zu Anlage B Punkt 19:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:
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Anmerkung:

Die Verbesserung des Vorrückungsstichtages wird antragsbedürftig ausgestaltet,

wobei der Personenkreis sich aber auf Gemeindebeamte im aktiven

Dienstverhältnis beschränken soll. Von einer rückwirkenden Verbesserung des

Vorrückungsstichtages soll aber Abstand genommen werden.

Zu Art.II:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:

Anmerkung:

Die Bestimmungen werden abgeändert.
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Zu Art.II:
Stellungnahme der Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst:
Zu Art. II darf darauf hingewiesen werden, dass bei jenen Bestimmungen, welche

die Betroffenen begünstigen, eine Rückwirkung unproblematisch ist.

Sonstige Anmerkungen:
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren NÖ:

Anmerkungen:

Es soll bei den nächsten sozialpartnerschaftlichen Gesprächen überlegt werden, ob und

welche Rundungsbestimmungen gesetzlich festgelegt werden.

Eine Erhöhung des Fahrtkostenzuschusses für den Gemeindebereich soll nicht

vorgenommen werden, da au Grund der Euro-Umstellung auch für den Landesbereich

keine Erhöhung des Fahrtkostenzuschusses erfolgt ist.


